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Kinder feiern ihre Erste Heilige Kommunion 

(Neustadt/Rodenbach) 

Nachdem die geplante Feier der Erstkommunion im April leider aufgrund der 
Pandemie nicht stattfinden konnte, freuen sich nun 6 Kinder aus Neustadt 
a.Main und Rodenbach Ihre erste heilige Kommunion am 12.09.2021 in der 
Kirche von Rodenbach zu empfangen. 
 
Sie haben sich auf ihre Erstkommunion vorbereitet und wurden vom Kaplan 
Elsesser auf diesem Weg begleitet. 
 
Die Feier wird leider nicht öffentlich stattfinden, aber ganz gewiss den 
Kindern noch lange in Erinnerung bleiben. 
 

 
 
Hintere Reihe jeweils von links nach rechts: 
Emily Funsch, Johannes Emrich, Finn Klemp (alle Rodenbach) und Mara Väthröder (Neustadt) 
Vordere Reihe von links nach rechts: 
Nadja Wolf (Neustadt) und Janina Bauer (Rodenbach) 
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Redaktionsschluß, 
für Beiträge, Anzeigen, Fotos, usw.

 
für Oktoberheft: 24.09.2021

Erscheinungstermin:
1. Oktober 2021

Ihre Artikel, Anzeigen etc. können Sie 
direkt in den Bürgermeistersprech-
stunden oder unter folgender E-Mail 
abgeben:

bote@neustadt-erlach.de

Impressum:

Neustädter und Erlacher Bote
Der Bote erscheint monatlich.

Herausgeber:

Gemeinde Neustadt a.Main
Spessartstr. 3
97845 Neustadt a.Main

Verantwortlich für den gemeindlichen Inhalt:
Der Erste Bürgermeister 
der Gemeinde Neustadt a.Main

Für den Inhalt der Artikel aus den 
Vereinen ist der jeweilige Vereinsvor-
sitzende verantwortlich.

Gemeindeverwaltung
Bürgermeister/Verwaltung:
Rathaus Neustadt    (09393) 506
Mobil:       (0176) 42002065

E-Mail: 
buergermeister@neustadt-erlach.de

Fax Rathaus:        (09393) 993171
VGem Lohr a.Main  (09352) 8730-0

Internet:
www.neustadt-erlach.de
www.vgem-lohr.de

Forstbetrieb:
Mobil                      (0170) 3517995
E-Mail: forst@neustadt-erlach.de

Bauhof/Wasserversorgung:
Tel.                     (09393) 9939142
Mobil                       (0172) 8740961
oder (Vertretung)
Tel.                            (0170) 3517995
E-Mail:   bauhof@neustadt-erlach.de

Notruf Wasserversorgung:
Montag bis Freitag von 08.00 - 16.00 Uhr
(0172) 8740961oder (0176) 42002065

Außerhalb dieser Zeiten:
sowie an Sa., So. und Feiertagen
Stadtwerke Lohr Tel. (0171) 8306033

Notruf Stromversorgung:
Störungsnummer BAYERNWERK
bei Stromausfall: (0941) 28003366

Bürgermeistersprechstunden:
Im Rathaus, Spessartstr. 3, 1. Stock
Dienstag  17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Ortsteil Erlach:
Außerhalb der Sprechzeiten in 
Neustadt und Erlach jeweils nach 
vorheriger Terminvereinbarung.

Sprechzeiten Forsttechniker:
Nach telefonischer Vereinbarung
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 Aus dem Gemeinderat

Bericht über die Sitzung des Gemeinde-
rates Neustadt a.Main vom 29.07.2021
Anwesend: Morgenroth Stephan, Erster 
Bürgermeister; Braun Wieland; Flecken-
stein Anton; Gowor Peter; Grübel Rosa-
linde, 3. Bürgermeisterin; Günther Ellen; 
Hartung Sandra (ab TOP 2); Harth Jochen; 
Heidenfelder Steffen; Kimmel Stefan (ab 
TOP 7) Maier Wolfgang; Schwab Klaus, 
2. Bürgermeister; Selke Susanne
Entschuldigt: Hartung Sandra (TOP 1); 
Kimmel Stefan (TOP 1 – 6)

TOP 01 Begrüßung durch den Bürger-
meister und Genehmigung der Nieder-
schrift vom 24.06.2021
Der Bürgermeister erklärt die anberaum-
te Sitzung für eröffnet und stellt die ord-
nungsgemäße Ladung sowie die Anwe-
senheit der Mitglieder des Gemeinderates 
fest.
Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass die 
Mehrheit der Mitglieder des Gemeinde-
rates anwesend und stimmberechtigt ist.
Der Gemeinderat ist daher beschlussfähig 
(Art. 47 GO).
Die Niederschrift der letzten öffentlichen 
Sitzung vom 24.06.2021 wurden zuge-
stellt. 
Die Niederschrift der letzten nichtöffent-
lichen Sitzung liegt zur Einsichtnahme 
auf. 
Einwendungen werden nicht erhoben. Die 
Niederschrift gilt daher als genehmigt.
Zu Beginn des TOP 02 erscheint das bis 
dahin entschuldigt fehlende Gemeinde-
ratsmitglied Sandra Hartung zur Sitzung.

TOP 02 Beratung und Beschlussfassung 
über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 
und den 1. Nachtragshaushaltsplan der 
Gemeinde Neustadt a. Main für das 
Haushaltsjahr 2021 
Bürgermeister Morgenroth führte fol-
gendes aus:
„Wie bereits in der vergangenen Ge-
meinderatssitzung mitgeteilt, hat das 
Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg der 
Gemeinde im Namen des Umwelt- und 
Verbraucherschutzministeriums mitge-

teilt, dass der am 29.10.2020 eingereichte 
Auszahlungsantrag und die Verwendungs-
bestätigung im Rahmen der RZWas 2018 
eingegangen und soweit geprüft sind.
Zeitgleich wurde uns mitgeteilt, dass mit 
der geplanten Auszahlung der Fördermit-
tel erst im Frühjahr 2022 zu rechnen ist, 
da die Fördermittel für 2021 bereits seit 
29.04.2021 aufgebraucht sind.
Dies stellt die Gemeinde natürlich nun 
vor ein finanzielles Problem, da mit dem 
Zahlungseingang der bereits in 2020 be-
antragten Mittel spätestens in diesem 
Jahr gerechnet wurde und dies auch so im 
Haushaltsplan auf der Einnahmeseite ver-
merkt wurde.
Gleiches wird uns aller Voraussicht nach 
dann auch in diesem Jahr widerfahren. Wir 
können also davon ausgehen, dass sich die 
Ende diesen Jahres zur Auszahlung bean-
tragten und in der Finanzplanung für 2022 
vorgesehenen Einnahmen aus der RZWas 
2018 ebenfalls um mindt. ein Jahr verzö-
gern.
Aus diesem Grunde muss die Gemeinde 
nun die veranschlagten Fördermittel über 
einen Kredit zwischenfinanzieren. Hier-
zu hatte ich bereits ein Gespräch mit der 
Rechtsaufsicht, welche für die Haushalts-
genehmigung sowie die notwendige Kre-
ditermächtigung zuständig ist. Weiterhin 
hatte ich bereits mit diversen Kreditinsti-
tuten, u.a. der BayernLaBo Kontakt aufge-
nommen und die aktuellen Kreditkonditi-
onen abgefragt. Da es sich hierbei nicht um 
einen Investitionskredit, sondern vielmehr 
um eine klassische Zwischenfinanzierung 
handelt, profitieren wir leider nicht ganz 
von den günstigen Kreditkonditionen. Ich 
denke aber, dass wir zu tagesaktuellen 
Konditionen in einer Zinsspanne von 0,1 
– 0,2 % rechnen können.
Letztendlich ist dies aber wieder eine zu-
sätzliche finanzielle Mehrbelastung für 
die Kommune. Auch wäre eine frühere 
Rückmeldung des zuständigen Ministeri-
ums wünschenswert gewesen. Zudem ist 
die Auszahlung auch noch nicht verbe-
scheidet, d.h. der Gemeinde liegt keine 
schriftliche Bestätigung vor, dass die be-
antragten Mittel auch verbindlich ausge-
zahlt werden. Dies erfolgt grundsätzlich 
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 Aus dem Gemeinderat

erst mit der Auszahlung, also erst sobald 
die Haushaltsmittel beim Staat wieder zur 
Verfügung stehen. Das führt die Gemein-
de zum nächsten Problem. Denn wir ha-
ben keinen Nachweis über die zu erwar-
tende Auszahlung. Diese wäre wichtig der 
Rechtsaufsicht gegenüber nachzuweisen. 
So muss die Gemeinde dieser glaubhaft 
versichern, dass evtl. irgendwann För-
dermittel in einer nicht genau bekannten 
Höhe zu erwarten sind, die die Gemeinde 
nun zwischenfinanzieren muss, was letzt-
endlich die Verschuldung zeitlich in die 
Höhe treibt.
Zufälligerweise hatte ich am 16.07.2021 
bei einer Veranstaltung die Gelegenheit 
mit dem zuständigen Staatsminister für 
Umwelt- und Verbraucherschutz in Ba-
yern, Herrn Thorsten Glauber, ein kurzes 
persönliches Gespräch zu führen. In die-
sem Zusammenhang schilderte ich ihm 
den Sachverhalt und die damit verbun-
dene Problematik mehr als deutlich. Im 
Anschluss daran sicherte er mir zu, sich 
der Angelegenheit persönlich anzuneh-
men. Daraufhin hatte ich vergangene Wo-
che nochmals per E-Mail Kontakt mit dem 
Staatsminister. In dieser Mail schilderte 
ich ihm nochmals ausführlich die Proble-
matik und stellte gleichzeitig verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten vor, welche die Si-
tuation der Gemeinden im Allgemeinen 
deutlich erleichtern würde.
Letztendlich bewahrt dies alles die Ge-
meinde nicht davor, die im Haushalt ver-
anschlagten Einnahmen durch die RZWas 
2018 über einen Kredit zwischen zu finan-
zieren und hierfür einen Nachtragshaus-
halt zu verabschieden.
Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 wur-
den daher die geplanten Einnahmen der 
RZWas 2018 im Unterabschnitt 7000 und 

8151 auf das Finanzplanungsjahr 2023 
verschoben und durch die Einnahmen aus 
einem Kredit (UA 9121) ersetzt. In der Fi-
nanzplanung wurden die zu erwartenden 
Einnahmen im kommenden Jahr 2022 
ebenfalls gleich um ein weiteres Jahr auf 
das Planjahr 2023 verschoben.
Im Finanzplanungsjahr 2023 wird dann 
der Kredit für die Zwischenfinanzierung 
über 1.515.000 EUR durch die Einnahmen 
der RZWas 2018 in einer Summe zurück-
gezahlt.
Weitere Änderungen im Haushaltsvo-
lumen ergeben sich nicht. In der Haus-
haltssatzung ist somit lediglich die Inan-
spruchnahme für den Kredit in Höhe von 
1.515.000 EUR veranschlagt.“
Der Gemeinderat stimmt dem Nachtrags-
haushaltsentwurf 2021 zu und erlässt 
gemäß Art. 68 i.V.m Art. 65 der Gemein-
deordnung (GO) die nachfolgend aufge-
führte Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2021:

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Neustadt a.Main

(Landkreis Main-Spessart)
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund Art. 68Abs. 1 i.V.m. Art. 63 ff 
der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796; 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch 
§ 1 des Gesetzes vom 09.03.2021 (GVBl. 
S. 74) erlässt die Gemeinde folgende 
Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte 1. Nachtrags-
haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

dass die beantragten Mittel auch verbindlich ausgezahlt werden. Dies erfolgt grundsätzlich erst mit der 
Auszahlung, also erst sobald die Haushaltsmittel beim Staat wieder zur Verfügung stehen. Das führt die 
Gemeinde zum nächsten Problem. Denn wir haben keinen Nachweis über die zu erwartende 
Auszahlung. Diese wäre wichtig der Rechtsaufsicht gegenüber nachzuweisen. So muss die Gemeinde 
dieser glaubhaft versichern, dass evtl. irgendwann Fördermittel in einer nicht genau bekannten Höhe zu 
erwarten sind, die die Gemeinde nun zwischenfinanzieren muss, was letztendlich die Verschuldung 
zeitlich in die Höhe treibt. 
Zufälligerweise hatte ich am 16.07.2021 bei einer Veranstaltung die Gelegenheit mit dem zuständigen 
Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz in Bayern, Herrn Thorsten Glauber, ein kurzes 
persönliches Gespräch zu führen. In diesem Zusammenhang schilderte ich ihm den Sachverhalt und 
die damit verbundene Problematik mehr als deutlich. Im Anschluss daran sicherte er mir zu, sich der 
Angelegenheit persönlich anzunehmen. Daraufhin hatte ich vergangene Woche nochmals per E-Mail 
Kontakt mit dem Staatsminister. In dieser Mail schilderte ich ihm nochmals ausführlich die Problematik 
und stellte gleichzeitig verschiedene Lösungsmöglichkeiten vor, welche die Situation der Gemeinden im 
Allgemeinen deutlich erleichtern würde. 
Letztendlich bewahrt dies alles die Gemeinde nicht davor, die im Haushalt veranschlagten Einnahmen 
durch die RZWas 2018 über einen Kredit zwischen zu finanzieren und hierfür einen Nachtragshaushalt 
zu verabschieden. 
Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 wurden daher die geplanten Einnahmen der RZWas 2018 im 
Unterabschnitt 7000 und 8151 auf das Finanzplanungsjahr 2023 verschoben und durch die Einnahmen 
aus einem Kredit (UA 9121) ersetzt. In der Finanzplanung wurden die zu erwartenden Einnahmen im 
kommenden Jahr 2022 ebenfalls gleich um ein weiteres Jahr auf das Planjahr 2023 verschoben. 
Im Finanzplanungsjahr 2023 wird dann der Kredit für die Zwischenfinanzierung über 1.515.000 EUR 
durch die Einnahmen der RZWas 2018 in einer Summe zurückgezahlt. 
Weitere Änderungen im Haushaltsvolumen ergeben sich nicht. In der Haushaltssatzung ist somit 
lediglich die Inanspruchnahme für den Kredit in Höhe von 1.515.000 EUR veranschlagt.“ 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Nachtragshaushaltsentwurf 2021 zu und erlässt gemäß Art. 68 i.V.m 
Art. 65 der Gemeindeordnung (GO) die nachfolgend aufgeführte Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2021: 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Gemeinde Neustadt a.Main 

(Landkreis Main-Spessart) 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund Art. 68Abs. 1 i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796; BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 09.03.2021 (GVBl. S. 74) erlässt die Gemeinde folgende 
Nachtragshaushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

 
Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit 
festgesetzt; dadurch werden 
 

 
  und damit der Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans einschließlich der Nachträge 
gegenüber 

 erhöht um € bisher € auf nunmehr € verändert 
im 
Verwaltungshaushalt 
die Einnahmen und 
Ausgaben 

     0 €    0 €              0 € 

im Vermögenshaushalt 
die Einnahmen und 
Ausgaben 

                                                         
 

 0 € 

   
      0 € 

   
                0 € 
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§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird gegenüber dem 
bisherigen Ansatz (0,00 €) um 1.515.000€ 
erhöht und damit neu festgesetzt auf 
1.515.000 €.

§ 3
Weitere Neufestsetzungen und Ände-
rungen werden gegenüber der bisherigen 
Haushaltssatzung nicht vorgenommen.

§ 4
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit 
dem 01.01.2021 in Kraft.
Neustadt a.Main, 29.07.2021 
M o r g e n r o t h
Erster Bürgermeister
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0
Des Weiteren stimmt der Gemeinderat ge-
mäß Art. 70 der Gemeindeordnung (GO) 
i.V.m. § 24 der Kommunalen Haushalts-
verordnung - Kameralistik (KommHV-
Kameralistik) dem im Nachtrag geän-
derten Investitionsplan zu.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 03 Beratung und Beschlussfas-
sung über die Anpassung der KiGa-
Gebühren der Gebührensatzung zur 
Satzung für die Kindertageseinrichtung 
der Gemeinde Neustadt a.Main (Ände-
rungssatzung)
Erster Bürgermeister Morgenroth führte 
folgendes aus:
Wie bereits vor zwei Jahren angekün-
digt, müssen die Kindergartengebühren 
zum neuen Kindergartenjahr, also zum 
01.09.2021, angepasst werden.
Die letztmalige Anpassung erfolgte vor 
fünf Jahren zum 01.09.2016. Zwischen-
zeitlich gibt es vom Freistaat seit rd. zwei 
Jahren die sogenannte Beitragsentlastung: 
D.h., die Benutzungsgebühr verringert 
sich für die Eltern um die staatliche Bei-
tragsentlastung nach BayKiBiG von der-

zeit 100,00 EUR. 

Mit der Einführung der Beitragsentla-
stunghat die Gemeinde 2019 im Vergleich 
zu einigen anderen Kommunen bewusst 
keine versteckte Gebührenanpassung 
vorgenommen, so dass die Entlastung 
vorerst zu einhundert Prozent den Eltern 
zugutekam. Nach nunmehr zwei weiteren 
Jahren ist eine Anpassung analog der 
umliegenden Kindertageseinrichtungen 
zwingend notwendig. Im Vergleich zu den 
Einrichtungen befindet sich die Gemeinde 
immer noch deutlich am unteren Gebüh-
renniveau. 
Mittlerweile ist auch das sogenannte Tee- 
und Spielgeld mit in der monatlichen Ge-
bühr integriert und muss nicht mehr sepa-
rat gezahlt werden. 
Der Kindergarten verfügt mittlerweile 
über 12 Krippen und 25 Regelkindergar-
tenkinderplätze. Dies ergibt eine Gesamt-
platzzahl von 49, da Kinder unter 2,7 Jah-
re 2 Plätze belegen.
Diese Betriebserlaubnis ist bis zur Fer-
tigstellung der Erweiterung und Sanie-
rung des Kindergartens, längstens bis 
31.08.2023 befristet.
Dem Gemeinderat wurde folgender Ände-
rungssatzungsentwurf vorgelegt:

S a t z u n g 
zur

Änderung
der

Gebührensatzung
zur Satzung für die 

Kindertageseinrichtung
der Gemeinde Neustadt a. Main

Aufgrund der Art. 1, 2 und 8 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) erlässt die 
Gemeinde Neustadt a. Main folgende Än-
derung zur Gebührensatzung zur Satzung 
für die Kindertageseinrichtung

§ 1
Höhe der Elternbeiträge

Die Gebührentabelle, aus der sich die El-
ternbeiträge ergeben und Bestandteil der 
Gebührensatzung zur Satzung für die Kin-
dertageseinrichtung ist, erhält folgende 
Fassung:

 Aus dem Gemeinderat
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Alle Beträge in Euro.
Dritte und weitere, gleichzeitig im Kin-
dergarten der Gemeinde Neustadt a.Main 
betreute Kinder einer Familie sind frei.
Umbuchungsgebühr: 10,00 €, ausgenom-
men bei Eintritt in Grundschule, Ferien-
betreuung, zum 3. Geburtstag sowie zum 
01.09. jeden Jahres.
Beitragsentlastung: 
Die Benutzungsgebühr verringert sich 
um die staatliche Beitragsentlastung nach 
BayKiBiG. Vom Restbetrag werden dann 
die ggf. gemeindlichen Zuschüsse (z.B. 
Geschwisterrabatt) abgezogen. Ein sich 
eventuell errechnendes Plus wird nicht an 
den Gebührenschuldner ausgezahlt. 
Der Höchstbetrag für die Betreuung der 
Schulkinder (gilt nur außerhalb der Schul-
ferien für Bayern) ist monatlich auf 90,- 
EUR begrenzt.
Die Gebühr für die zusätzlich gebuchte 
Betreuung von Schulkindern während der 
Schulferien ist lt. o.g. Gebührentabelle für 
Schulkinder zusätzlich zur evtl. bereits 
gebuchten Schulkindbetreuung zu entrich-
ten.

§ 2
Inkrafttreten

Die Änderungssatzung tritt am 01.09.2021 
in Kraft.
Neustadt a. Main, 
M o r g e n r o t h
Erster Bürgermeister
der Gemeinde Neustadt a.Main

Der Gemeinderat stimmt der erforder-
lichen Satzungsänderung zum 01.09.2021 
vollinhaltlich zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 04 Beratung und Beschlussfas-
sung über eine Sanierung und Erweite-
rung mit Kinderkrippe in der „Pfarrer-
Link-Straße“
Bürgermeister Morgenroth informierte, 
dass in den bestehenden Kindergarten „St. 
Martin“ eine Kinderkrippe integriert wer-
den soll.
Hierfür ist der Gruppenraum im Erdge-
schoss vorgesehen und es muss ein Wi-
ckelraum angebaut werden. In diesem 
Anbau ist das Büro der Leitung und ein 
Windfang mit Kinderwagenabstellplatz 
untergebracht. Das bisherige Leitungsbüro 
wird zum Schlafraum umgenutzt und die 
sanitären Anlagen an die Krippengruppe 
angepasst. Zudem erfolgt ein barrierefrei-
er Zugang zum Gebäude und ein barriere-
freies WC. Im Obergeschoss ist die Regel-
gruppe untergebracht, die den Anbau ggf. 
als Dachterrasse nutzten kann. Hierdurch 
soll die Ausnahmegenehmigung des Ju-
gendamtes ersetzt werden und künftig 12 
Krippen- und 25 Kindergartenkinder zeit-
genössisch Platz bieten. 
Das Bauvorhaben liegt im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil von Neustadt a.Main 
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Mit der Einführung der Beitragsentlastung hat die Gemeinde 2019 im Vergleich zu einigen anderen 
Kommunen bewusst keine versteckte Gebührenanpassung vorgenommen, so dass die Entlastung 
vorerst zu einhundert Prozent den Eltern zugutekam. Nach nunmehr zwei weiteren Jahren ist eine 
Anpassung analog der umliegenden Kindertageseinrichtungen zwingend notwendig. Im Vergleich zu 
den Einrichtungen befindet sich die Gemeinde immer noch deutlich am unteren Gebührenniveau.  
Mittlerweile ist auch das sogenannte Tee- und Spielgeld mit in der monatlichen Gebühr integriert und 
muss nicht mehr separat gezahlt werden.  
 
Der Kindergarten verfügt mittlerweile über 12 Krippen und 25 Regelkindergartenkinderplätze. Dies 
ergibt eine Gesamtplatzzahl von 49, da Kinder unter 2,7 Jahre 2 Plätze belegen. 
 
Diese Betriebserlaubnis ist bis zur Fertigstellung der Erweiterung und Sanierung des Kindergartens, 
längstens bis 31.08.2023 befristet. 
 
Dem Gemeinderat wurde folgender Änderungssatzungsentwurf vorgelegt: 
 

 
S a t z u n g  

zur 
Änderung 

der 
Gebührensatzung 

zur Satzung für die Kindertageseinrichtung 
der Gemeinde Neustadt a. Main 

 
 
Aufgrund der Art. 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde Neustadt a. 
Main folgende Änderung zur Gebührensatzung zur Satzung für die Kindertageseinrichtung 
 

§ 1 
 

Höhe der Elternbeiträge 
 
Die Gebührentabelle, aus der sich die Elternbeiträge ergeben und Bestandteil der Gebührensatzung 
zur Satzung für die Kindertageseinrichtung ist, erhält folgende Fassung: 
 
 
 

Gebührentabelle 
 

zur Gebührensatzung der Gemeinde Neustadt a. Main für die  
gemeindliche Kindertagesstätte St. Martin  

 
-gültig ab 01.09.2021- 

 
Monatliche Gebühren (außer Schulkinderbetreuung):  
 

 bis 3 Std. bis 4 Std. bis 5 Std. bis 6 Std. bis 7 Std. bis 8 Std. bis 9 Std. 
 

 1. Kind 
2. Kind 

1. Kind 
2. Kind 

1. Kind 
2. Kind 

1. Kind 
2. Kind 

1. Kind 
2. Kind 

1. Kind 
2. Kind 

1. Kind 
2. Kind 

Kinderkrippe 
(bis 3 Jahre) 

120,00 
110,00 

125,00 
115,00 

130,00 
120,00 

135,00 
125,00 

140,00 
130,00 

145,00 
135,00 

150,00 
 140,00 

Kindergarten 
(ab 3 Jahre) 

100,00 
90,00 

105,00 
95,00 

110,00 
100,00 

115,00 
105,00 

120,00 
110,00 

125,00 
115,00 

  130,00 
  120,00 

Schulkind-
betreuung 

8,00 
(pro Tag) 

8,00 
(pro Tag) 

9,00 
(pro Tag) 

10,00 
(pro Tag) 

11,00 
(pro Tag) 

11,00 
(pro Tag) 

 11,00 
(pro Tag) 

 

Alle Beträge in Euro. 
 
Dritte und weitere, gleichzeitig im Kindergarten der Gemeinde Neustadt a.Main betreute Kinder einer 
Familie sind frei. 
 
Umbuchungsgebühr: 10,00 €, ausgenommen bei Eintritt in Grundschule, Ferienbetreuung, zum 3. 
Geburtstag sowie zum 01.09. jeden Jahres. 
 
Beitragsentlastung:  
Die Benutzungsgebühr verringert sich um die staatliche Beitragsentlastung nach BayKiBiG. Vom 
Restbetrag werden dann die ggf. gemeindlichen Zuschüsse (z.B. Geschwisterrabatt) abgezogen. Ein 
sich eventuell errechnendes Plus wird nicht an den Gebührenschuldner ausgezahlt.  
 
Der Höchstbetrag für die Betreuung der Schulkinder (gilt nur außerhalb der Schulferien für Bayern) ist 
monatlich auf 90,- EUR begrenzt. 
 
Die Gebühr für die zusätzlich gebuchte Betreuung von Schulkindern während der Schulferien ist lt. 
o.g. Gebührentabelle für Schulkinder zusätzlich zur evtl. bereits gebuchten Schulkindbetreuung zu 
entrichten. 
 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01.09.2021 in Kraft. 
 
 
Neustadt a. Main,  
 
 
 
M o r g e n r o t h 
Erster Bürgermeister 
der Gemeinde Neustadt a.Main 
 
Der Gemeinderat stimmt der erforderlichen Satzungsänderung zum 01.09.2021 vollinhaltlich zu. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 
Nein-Stimmen: 0 
Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 
 

TOP 04 Beratung und Beschlussfassung über eine Sanierung und Erweiterung mit 
Kinderkrippe in der "Pfarrer-Link-Straße" 

 
Bürgermeister Morgenroth informierte, dass in den bestehenden Kindergarten „St. Martin“ eine 
Kinderkrippe integriert werden soll. 
Hierfür ist der Gruppenraum im Erdgeschoss vorgesehen und es muss ein Wickelraum angebaut 
werden. In diesem Anbau ist das Büro der Leitung und ein Windfang mit Kinderwagenabstellplatz 
untergebracht. Das bisherige Leitungsbüro wird zum Schlafraum umgenutzt und die sanitären Anlagen 
an die Krippengruppe angepasst. Zudem erfolgt ein barrierefreier Zugang zum Gebäude und ein 
barrierefreies WC. Im Obergeschoss ist die Regelgruppe untergebracht, die den Anbau ggf. als 
Dachterrasse nutzten kann. Hierdurch soll die Ausnahmegenehmigung des Jugendamtes ersetzt 
werden und künftig 12 Krippen- und 25 Kindergartenkinder zeitgenössisch Platz bieten.  
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     Gertraudenweg 6    97845 Neustadt- Erlach 
  

 Tauschen Sie Ihre alte Ölheizung und Sie erhalten 
10% Wechselprämie plus die Förderung Gastherme mit 
solarer Heizungsunterstützung 30% bei Pellets und Wärmepumpe                  
45% Gesamt. Fördersumme  maximal pro Wohneinheit 50 000,-€    
Bei Altbau wird die Fördersumme bis zum Bodenaufbau gefördert.

 Wärmepumpen mit komplettem Einbau inklusivem verbinden der 
Kälteleitungen Druckprüfung, vakuumieren mit Inbetriebnahme 
durch uns. 

 Brennwertheizungen incl. Kaminsystem bei Bedarf auch Edelstahl 
Aussenkamin V2A oder V4A auch mit solarer Heizungsunterstützung 

 Wärmepumpen und Klimaanlagen jetzt die richtige Zeit für den 
Einbau. 

 Klimaanlagen mit Inverter Technologie super leise 
und mit Gas R32a für höchsten Wirkungsgrad und 
GOP Index. 

  Zur Zeit sind noch einige Klimageräte zu Sonderpreisen mit Einbau 
verfügbar. ( Mitsubishi, Haier, LG und weitere) 

 Heizungstausch gegen Brennwertgeräte auf Flüssiggas sowie Erdgas. 
Wir erstellen Ihre Gasleitung mit Prüfung.    

Heizungstausch gegen Brennwertgeräte auf Flüssiggas sowie Erdgas. 
Wir erstellen Ihre Gasleitung mit Prüfung.    

BUDERUS    VAILLANT JUNKERS  VIESSMANN WOLF  Brötje  GROHE  
GRUNDFOSS   WILO  KERMI und        viele weitere Marken  

Werbepartner
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ohne Bebauungsplan und fügt sich mit 
dem zweckmäßigen Anbau in die vorhan-
dene Bebauung ein.
Der Gemeinderat stimmt der Sanierung 
und Erweiterung des Kindergartens „St. 
Martin“ mit einer Kinderkrippe auf dem 
Grundstück FlNr. 27 der Gemarkung Neu-
stadt a. Main zu und erteilt das gemeind-
liche Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 05 Beratung und Beschlussfas-
sung über die Vergabe der Spielgeräte 
für den Spielplatz Erlach
Wie der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
10.12.2020 bereits beschlossen hat, soll 
nun nach der Auflösung des Spielplatzes 
im Baugebiet „Erlach-Nord“ ein zentraler 
Spielplatz für alle Altersklassen am Dorf-
platz in Erlach entstehen.
Der bereits bestehende Spielplatz soll wei-
terhin so Bestand haben und wird durch 
neue altersgerechte Spielgeräte erweitert 
und attraktiver gemacht.
Hierzu hat sich die Elterninitiative un-
ter Führung von Ellen Günther die ver-
gangenen Wochen Gedanken gemacht. 
Letztendlich wurden diverse Spielgeräte 
seitens der Elterninitiative vorgeschlagen 
und es fand am 17.06.2021 ein Ortstermin 
mit Herrn Kesetovic von der Fa. KOM-
PAN statt.
Bei diesem Termin wurde die Örtlichkeit 
nochmals begutachtet und anhand des 
Geländes geprüft, welche der vorgeschla-
genen Spielgeräte in Frage kommen. Hier-
bei wurde u.a. auch die Lärmemissionsbe-
lastung abgeprüft.
Letztendlich blieben die nun vorgeschla-
genen Spielgeräte in der engeren Aus-
wahl. Die einzelnen Aufstellungspunkte 
wurden festgelegt und von der Fa. KOM-
PAN anschließend unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Spielgeräte und der Si-
cherheitsbereiche im Gelände planerisch 
platziert.
Hierbei wurde u.a. auch heute schon be-
rücksichtigt, welche der Altspielgeräte 
evtl. durch welche neuen Geräte ersetzt 
werden könnten. Alternativangebote lie-

gen hierfür bereits vor (z.B. WeHopper).
Das Angebot der Fa. KOMPAN beinhaltet 
die Spielgeräte an sich, sowie die Liefe-
rung und den Aufbau der Spielgeräte.
Die kommenden Tage wird noch ein wei-
terer Ortstermin mit einem GaLa-Bauer 
stattfinden, um die weiteren Arbeiten und 
Vorarbeiten zum Aufbau der Geräte sowie 
die Einfriedung des Spielplatzes zu be-
sprechen.
Nach Vorlage des Angebots für die Spiel-
geräte sowie einen Kostenschätzung für 
die Vor- und Nacharbeiten (inkl. Spiel-
kies, Sand, Einzäunung, Bepflanzung etc.) 
sind die im Haushaltsplan veranschlagten 
Haushaltsmittel ausreichend.
Der Gemeinderat beschließt, den Spiel-
platz am Dorfplatz gemäß dem vorgestell-
ten Plan zu erweitern.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0
Weiterhin vergibt der Gemeinderat den 
Auftrag für die Spielgeräte gem. Ange-
bot vom 26.07.2021 an die Fa. KOMPAN 
GmbH zum Gesamtpreis von 23.367,22 
EUR brutto
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 06 Verschiedenes
TOP 06 A Anbau eines Treppenhauses 
und Ausbau eines bestehenden Neben-
gebäudes zu einem Wohnhaus in der 
„Spessartstraße“
Der Bauherr beantragt den Anbau eines 
bestehenden Nebengebäudes zu Wohn-
zwecken in der Spessartstraße. Hierzu soll 
eine Außen- und Dachdämmung aufge-
bracht werden. Im Untergeschoss bleibt 
die Doppelgarage mit Abstellraum und 
Heizraum erhalten. Der Wohnbereich des 
Erdgeschosses mit dem Dachgeschoss 
wird durch ein angebautes Treppenhaus 
verbunden. 
Das Vorhaben befindet sich im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil von Neustadt ohne 
Bebauungsplan. An der Gebäudeform än-
dert sich nichts, lediglich die Dämmung 
wird aufgebracht. Das Treppenhaus im 

 Aus dem Gemeinderat
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- Abholmarkt
- Geschenkkörbe
- Weinproben
- Bierseminare

- Festbedarf
- Schankanlagen
- Großhandel
- Gastronomieservice

97816 Lohr a. Main  Tel: (09352) 6013-0 Fax: 6013-26

Meisterbetrieb
Fa. Hartung gMbH
Bahnhofstr. 5a 
97845 Neustadt a. Main

Telefon: 09393-690
Telefax: 09393-437

Fliesengalerie
Hartung

lust auF Fliesen
auf üBer 600 qM
aussTelluNgsfläche

9

katholische Pfarrgemeinde
Wir laden Sie zur Feier des Fronleichnamsfestes herzlich ein. Bekennen wir uns 
zu Jesus im Sakrament der Eucharistie, durch die er uns zu lebendigen Mons-
tranzen macht, die den Menschen seine Liebe zeigen.

Ihr Pfarrvikar Christian Nowak mit dem gesamten Seelsorgeteam

Fronleichnam 2021

Am 02. Juni 2021 findet um 18:30 Uhr eine
Vorabendmesse zum Fest Fronleichnam
statt.

Damit wir auch in diesem Jahr wieder einen
schönen Blumenteppich legen können,
bitten wir um Blumenspenden.
Diese bitte bis 01. Juni 2021 (spätestens
15:00 Uhr) an der Kirche ablegen.

Werbepartner
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rückwärtigen Grundstücksbereich ist von 
der Straße aus nicht einsehbar. Auch sonst 
fügt es sich in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein. 
Der Gemeinderat stimmt dem Ausbau eines 
bestehenden Nebengebäudes zu einem 
Wohnhaus auf dem Grundstück Fl.Nr. 146 
der Gemarkung Neustadt zu und erteilt das 
gemeindliche Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0
TOP 06 B Aktuelle Informationen des 
Bürgermeisters
• Trinkwasserversorgung
Bürgermeister Morgenroth informiert den 
Gemeinderat, dass die “Pfarrer-Link-Stra-
ße“ im Laufe der nächsten Woche kom-
plett fertiggestellt werde - für den Ortsteil 
Erlach sehe der Zeitplan vor, den An-
schluss Ende des Monats September fertig 
zu stellen. 
In der Hauptstraße habe es in der ver-
gangenen Woche kurze nach dem bereits 
sanierten Bereich einen Wasserrohrbruch 
gegeben - dieser konnte mithilfe der Stadt-
werke Lohr, des Bauhofes und der betei-
ligten Firmen innerhalb eines Tages repa-
riert werden. Hier zeigte sich auch, dass 
es die richtige Entscheidung war, mit dem 
Anschluss Erlachs an die Wasserversor-
gung abzuwarten, bis dieser Bereich fertig 
saniert ist. In diesem Falle wäre nämlich 
die Versorgung Erlachs nicht mehr mög-
lich gewesen und man hätte für einen 
gewissen Zeitraum Erlach wieder an das 
Netz der FWM anschließen müssen, was 
mit erheblichen zeitlichen und finanziellen 
Auswirkungen verbunden gewesen wäre.
In der Siedlung wurden die bereits kom-
plett erschlossenen Straßen mit einer 
Tragschicht versehen - ausgenommen ca. 
100 m Straßenlänge in der Pfalzbrunnen-
straße, die wegen Arbeiten des Bayernwe-
rkes noch offenbleiben musste.
Ab Mitte August werden im Bereich Hor-
nungsberg-/Pfalzbrunnenstraße/Linden-
rain mit den Kanalarbeiten begonnen. Dies 
werde sicherlich 5-6 Wochen in Anspruch 
nehmen. Anschließend werde die Haupt-
leitung im Birkenweg und im Lindenrain 
verlegt. Im Anschluss daran erfolgen noch 

die Hausanschlüsse in diesem Bereich so-
wie in der Hornungsbergstraße. Parallel 
erfolgen in diesen Bereichen die Arbeiten 
des Bayernwerks.
Auch über den zeitlich genau geplanten 
Baufortschritt am Hochbehälter wurde der 
Gemeinderat entsprechend informiert.
Auf die Frage aus dem Gremium, ob die 
starken Regenfälle der vergangenen Wo-
che Auswirkungen in irgendeiner Form 
auf die Quellen hatten, antwortete der 
Bürgermeister, dass dies nicht der Fall 
war. Sowohl die Quellschüttung an sich, 
also auch die Trübungswerte waren äu-
ßerst konstant. Gerade die Trübungswerte 
waren mit 0,05 NTU (Grenzwert für Des-
infektion durch die UV-Anlage 0,2 NTU) 
mehr als zufriedenstellend.
• Bebauungsplan „Kellergarten“
Der Bürgermeister informierte den Ge-
meinderat, dass dieser Punkt als Tagesord-
nungspunkt in der nächsten Gemeinderats-
sitzung, voraussichtlich am Donnerstag, 
den 16. September 2021 vorgesehen ist. 
Hierauf hat die Gemeinde aber keinen 
unmittelbaren Einfluss, da es sich hierbei 
bekannterweise um einen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan handelt.
• Baugebiet „Mühlwiesen“
Über eine durchgeführte Besprechung mit 
den Verantwortlichen beim Landratsamt 
Main-Spessart wurde das Gremium in 
Kenntnis gesetzt. Bürgermeister Morgen-
roth erläuterte nochmals, dass es sich hier-
bei nicht um ein neues Baugebiet, sondern 
vielmehr um ein bereits seit dem Jahr 2000 
bestehenden rechtskräftigen Bebauungs-
plan handelt. Die Gemeinde rundet diesen 
über eine ursprünglich viel größere Fläche 
ausgedehnten Bereich sogar ab, um so 
gerade den Bereich der Mühlwiesen von 
jeglicher weiteren Bebauung freizuhalten. 
Der Bedarf an Bauplätzen ist in Neustadt 
a.Main zum Glück derzeit sehr groß.
Bereits acht Paare aus Neustadt a.Main 
und sieben auswärtige Familien haben 
ein ernsthaftes Interesse an den Bauplät-
zen bekundet, obwohl bis dato noch keine 
Ausschreibung der Plätze möglich war. 
Dies wird erst mit Rechtskraft des Be-
bauungsplans und anschließender Baulan-
dumlegung möglich sein. Bietet die Ge-
meinde hier den jungen Familien nicht die 

 Aus dem Gemeinderat
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Raiffeisenbank
Main-Spessart eG

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Die Region und die Menschen liegen uns am Herzen. Deshalb fördern wir

die Vereine und ihre Jugendarbeit. Wir wissen genau, dass ehrenamtliches

Engagement nicht hoch genug einzuschätzen ist und welchen Beitrag es

zur Entwicklung der Gesellschaft leistet.

www.raiba-msp.de
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Möglichkeit bauen zu können, verlieren 
wir diese Familien.
Auch ist die Aussage, Neustadt verfüge 
über 26 Bauplätze nicht korrekt. Grund-
sätzlich bebaubar sind grundsätzlich nur 15 
in privater Hand befindliche Grundstücke. 
Dies beinhaltet auch die Grundstücke im 
Bereich der Hauptstraße, welche bereits 
seit Jahren auf dem Markt aber nur schwer 
vermittelbar sind. Zudem befinden sich di-
ese Grundstücke nicht im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplans und sind noch nicht 
erschlossen. 
Alle weiteren Grundstücke, welche im 
Übrigen in der Begründung des B-Plans 
aufgeführt sind, sind nicht auf dem Markt 
verfügbar. Sie stehen nicht zum Verkauf 
und sind größtenteils in das benachbarte 
bebaute Grundstück integriert. 
Den Bedarf an Bauland sehe man auch auf 
dem Immobilienmarkt. Zum Verkauf ste-
hende Häuser schaffen es oft nicht einmal 
bis zum Makler. 
Zudem ist die Ausweisung des Bauge-
biets, wie bereits mehrfach erwähnt und 
auch im Haushaltsplan abgebildet, für die 
Gemeinde kostenneutral im Gegenteil. 
Der Effekt daraus, ist für die Gemeinde 
unbezahlbar. Junge Familien und Neubür-
ger bringen der Gemeinde u.a. durch die 
Einkommenssteuerbeteiligung, welches 
den größten Teil der Finanzierung des Ge-
meindehaushalts ausmacht, einen hohen 
Finanzierungsanteil für die gemeindlichen 
Verpflichtungen. Junge Familien mit Kin-
dern sichern erst das Fortbestehen der Ge-
meinde als eigenständige Kommune für 

die Zukunft. Bürgermeister Morgenroth 
appellierte auch nochmals an die Bevölke-
rung, bei offenen Fragen sich an ihn, den 
2. Bürgermeister oder an die Verwaltung 
zu wenden. Hier könne vieles im Vorfeld 
geklärt werden, bevor falsche Aussagen 
durch Leserbriefe u.ä. an die Öffentlich-
keit herangetragen werden.
2. Bürgermeister Schwab gab dem Gremi-
um zusätzlich nochmals zu bedenken, dass 
die Gemeinde Neustadt a.Main im Land-
kreis Main-Spessart den ältesten Alters-
durchschnitt aller Gemeinden habe und 
deshalb dringend daran gearbeitet werden 
muss, durch Ausweisung von Bauland 
diesen Schnitt zu senken.
• Hochwasserschutz
Erster Bürgermeister Stephan Morgen-
roth informierte darüber, dass die Grä-
ben so weit als möglich geputzt wurden. 
Er appellierte an die Bürger ihre Gräben 
entsprechend frei zu halten bzw. freizuma-
chen und insbesondere nicht durch Zäune 
o.ä. zu überbauen.
Mit dem örtlichen Bauhof erfolge in der 
nächsten Woche eine Ortsbegehung, um 
ausgeschwemmte Flurwege wieder ent-
sprechend herzustellen.
In diesem Zusammenhang werde er dann 
auch mit den örtlichen Jagdgenossen-
schaften sprechen.

Es folgt eine nichtöffentliche Sitzung!

 Aus dem Gemeinderat
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Aufgrund von Personalveränderungen stellt die Gemeinde Neustadt a.Main eine(n) 
teilzeitbeschäftigte(n) Kinderpfleger(in)/Kindererzieher(in) für die Krippengruppe 
in ein. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt ca. 30 Stunden. Selbständiges Arbeiten 
und Verantwortungsbewusstsein sind unbedingte Voraussetzung. Erfahrungen im 
Kleinkindbereich wären von Vorteil. Wir bieten eine unbefristete Beschäftigung 
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit den im öffentlichen 
Dienst üblichen Sozialleistungen. 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 11. Juli 2021 an 
die Gemeinde Neustadt a.Main, Spessartstr. 3, 97845 Neustadt a.Main oder per E-
Mail an: buergermeister@neustadt-erlach.de. Für Auskünfte steht Ihnen auch 
Herr Stephan Morgenroth gerne zur Verfügung (Tel. 0176/42002065). 

Die Gemeinde Neustadt a.Main 
stellt zum 01.09.21 
einen teilzeitbeschäftigten 
Kinderpfleger (m/w/d) oder 
Kindererzieher (m/w/d) ein. 

Info aus der Gemeinde
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Elena Leonhardt
Hauptstraße 23
97845 Neustadt
Tel: 09393-993575
       0176-47060159
elena-leonhardt@freenet.de

Wenn Sie gerne Ihre Wohnung verschönert, Ihre Fenster bekleiden lassen oder Ihre Möbel aufgearbeitet 
haben möchten, bin ich gerne für Sie da. Bei einem gemeinsamen Gespäch finden wir garantiert die 
passende Lösung.

Öffnungszeiten nach 
telefonischer Vereinbarung
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Unseren Schutzengeln 2020/2021 sagen 
wir DANKE!!!!!! 

Sich für das Ehrenamt als Schulweghelfer zur Verfügung zu stellen ist leider keine 
Selbstverständlichkeit. Jeder möchte, dass die eigenen Kinder und Enkelkinder sicher 
zur Schule kommen, aber in vielen Fällen wird erwartet, dass sich andere darum 
kümmern. Besondere Anerkennung verdienen deshalb unsere Schulweghelfer, die sich 
alle, trotz eigener Berufstätigkeit morgens irgendwie die Zeit dafür herausschnitzen an 
den Bushaltestellen für die Sicherheit der Schulkinder zu sorgen!!  

Unser Bürgermeister bedankte sich persönlich im Namen der Gemeinde für den Einsatz 
der Schulweghelfer und überreichte ihnen als kleine Anerkennung Gutscheine der 
Werbegemeinschaft Lohr. (Auf dem Foto sind nicht alle Schulweghelfer von Neustadt 
abgebildet!) 

Die Verkehrswacht und die Gemeinde  bedankt sich ganz herzlich bei Valerie Fuchs, 
Alexandra Väthröder, Anna Quinnt, Christine Noll, Kerstin Haug, Steffi Bohlke, Christa 
Schult, Julia Höhlein, Martina Assandria, Jennifer Hübner  und Sabine Wolf, für ihren  
Einsatz als Schulweghelfer im letzten Schuljahr!!!                

       

 

 

 

 

Unseren Schutzengeln 2020/2021 sagen 
wir DANKE!!!!!! 

Sich für das Ehrenamt als Schulweghelfer zur Verfügung zu stellen ist leider keine 
Selbstverständlichkeit. Jeder möchte, dass die eigenen Kinder und Enkelkinder sicher 
zur Schule kommen, aber in vielen Fällen wird erwartet, dass sich andere darum 
kümmern. Besondere Anerkennung verdienen deshalb unsere Schulweghelfer, die sich 
alle, trotz eigener Berufstätigkeit morgens irgendwie die Zeit dafür herausschnitzen an 
den Bushaltestellen für die Sicherheit der Schulkinder zu sorgen!!  

Unser Bürgermeister bedankte sich persönlich im Namen der Gemeinde für den Einsatz 
der Schulweghelfer und überreichte ihnen als kleine Anerkennung Gutscheine der 
Werbegemeinschaft Lohr. (Auf dem Foto sind nicht alle Schulweghelfer von Neustadt 
abgebildet!) 

Die Verkehrswacht und die Gemeinde  bedankt sich ganz herzlich bei Valerie Fuchs, 
Alexandra Väthröder, Anna Quinnt, Christine Noll, Kerstin Haug, Steffi Bohlke, Christa 
Schult, Julia Höhlein, Martina Assandria, Jennifer Hübner  und Sabine Wolf, für ihren  
Einsatz als Schulweghelfer im letzten Schuljahr!!!                

       

Verkehrswacht Neustadt
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die Sicherheit des Kindes auf dem Schulweg ist uns ein besonderes Anliegen. 
Kinder im Grundschulalter können die Gefahren des Straßenverkehrs noch 
nicht richtig einschätzen und sind deshalb auf Unterstützung angewiesen.  

Für das neue Schuljahr suchen wir deshalb, vor allem für den Altort, 
zuverlässige Personen (Mutter, Vater, Oma, Opa, liebe Nachbarn, rüstige 
Rentner) die bereit sind morgens, ca. 15 Minuten, an der Bushaltestelle für 
die Sicherheit der Kinder zu sorgen.  

 Je mehr Schulweghelfer sich finden, umso weniger Einsätze fallen für den 
einzelnen im Jahr an.  

 

Liebe Mitbürger, 

Schulweghelfer 

-wer kann das machen? 

Jede(r) Erwachsene mit gesundem 
Menschenverstand, mit Sympathie für 
Kinder und ein bisschen Zeit morgens 

-was hat ein Schulweghelfer zu 
tun? 

Hilfestellung geben und die 
Verkehrsregeln verdeutlichen, aber nicht 
Polizist spielen oder den Verkehr regeln, 
wenn die Kinder über die Fahrbahn 
möchten, das wär`s eigentlich schon. 
Niemand braucht eine Verantwortung zu 
übernehmen, die nicht zu tragen ist. Für 
die Tätigkeit als Schulweghelfer besteht 
voller Versicherungsschutz.  

Bei Interesse wenden sie sich an die Gemeinde oder an die Einsatzleiterinnen 

Valerie Fuchs (Siedlung) Tel.09393/9930455 oder 

Christa Schult (Altort) Tel. 090909393/712 

 Verkehrswacht Neustadt
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Der Ehekurs
7 Candle-light Dinner

Kommunikation / Konfliktbewältigung / Verletzungen / Ein-
fluss derHerkunftsfamilieverstehen/ Ihre BeziehungenzuEl-
tern&Schwiegerelternzuverbessern/ erfülltes Liebesleben&
Intimität entwickeln / „Sprachen der Liebe “und vieles mehr…

7Themen

1Frau und1Mann

1Ziel
Beziehung stärken

Aperitif, Hauptgericht und Dessert
nur Du und Dein Ehepartner im Gespräch - kein Gruppengespräch

weitere Information und Anmeldung bei Sabrina Peper,
Tel.: 09352-875061
sabrina.peper@bistum-wuerzburg.de
Scannen Sie den QR-Code und Sie erhalten einen Einblick in den Kurs!

FREITAGS
17. Sept.-29. Okt. 2021

19.00 Uhr-21.15 Uhr 
Pfarrheim St. Pius, Lohr

160€ pro Paar
inkl. Essen und Material 

Zuschuß möglich

Katholische Pfarrgemeinde Neustadt
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Jubilare aus Naüscht un Erli 

Allen Jubilaren aus 
Neustadt 
und Erlach

Gesundheit,  Zufriedenheit 
und für die Zukunft 

alles Gute!

Senioren 
von 

Neustadt   

Senioren Neustadt

unser nächstes Treffen ist am 
Donnerstag

16. September 
um 14 Uhr, 

wie gewohnt im Pfarrheim. 
Wenn es der Wettergott gut mit 
uns meint nochmal im Freien. 

wir freuen uns auf euch
das Seniorenkreisteam 

Das Seniorenkreis-Team

17.09.2021 Kuhn Erich   
Am Lindenrain 12, Zum 85. Geburtstag

19.09.2021 Hubert Renate  
Am Silberlochbach 5, 
Zum 75. Geburtstag

01.10.2021 Auth Helga   
Spessartstr. 62, Zum 80. Geburtstag

�

Gartentipp im Juli

Richtig Gießen im Sommer
Die ideale Gießzeit ist am Morgen, 
wenn die Pflanzen noch an die kühlere 
Nachttemperatur gewöhnt sind und 
das kalte Gießwasser keinen Schock 
verursacht. Gießen Sie Ihren Garten 
zwei Mal in der Woche reichhaltig. 
Einige Pflanzenliebhaber machen den 
Fehler, oft, aber dafür zu wenig zu 
gießen. Dies hat zur Folge, dass nicht 
genügend Wasser an die unteren 
Wurzeln gelangt und diese vertrock-
nen und absterben. Mit weniger Wur-
zelwerk, fällt es der Pflanze schwerer 
den notwendigen Wasserbedarf 
selbst zu decken. Vertrocknende und 
schwache Pflanzen sind die Folge. 
Daher immer reichlich gießen, dass 
auch genügend Wasser an die unteren 
Wurzeln gelangt.
Gartenpflanzen, die regelmäßiges 
Gießen besonders benötigen sind bei-
spielsweise Tomaten und Gurken.

Wichtig ist auch, dass es vermieden 
wird, dass Wasser unnötiger Weise 
über das Grün der Pflanzen läuft. 
Achten Sie darauf, stets am Wurzel-
ansatz zu gießen. Viele Pflanzen, wie 
z.B. Tomaten, nehmen Wasser auf den 
Blättern übel und werden so anfällig 
für Krankheits- oder Pilzbefall.

Um längere Trockenzeiten kostengün-
stig zu überbrücken, sammeln viele 
Gärtner Regenwasser. Aber nicht 
nur Wasser sammelt sich in den Re-
gentonnen, sondern auch zahlreiche 
nervige Stechmückenlarven. Bereits 
nach wenigen Tagen schlüpfen diese 
Plagegeister und sorgen für juckende 
Mückenstiche. Damit Ihre Regenton-
ne nicht zur Brutstätte für Stech-
mücken wird, decken Sie diese mit 
einem Deckel ab. Auf diese einfache 
Weise lagert das Wasser dunkel und 
so geschützt vor Insekten.
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Katholische Pfarrgemeinde Neustadt

2021 - Jahr des hl. Josef

von Zweifeln 
zerrissen

19. Sept. 2021 
16.00 Uhr

Kirchplatz in 
Steinbach

Fußmarsch nach Mariabuchen 
17.00 Uhr Andacht 

in der Wallfahrtskirche
gemütlicher Ausklang 

im Buchenstüble 

Josef - 
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Katholische Pfarrgemeinde Neustadt

 

ST. MICHAEL U. ST. GERTRAUD 

NEUSTADT A. MAIN 
 

GOTTESDIENSTORDNUNG 
01.09.2021 – 30.09.2021  
 
 
Mittwoch    
01.09.    17.30 Uhr Rosenkranz in der Pfarrkirche       
 

 
Sonntag   23.Sonntag im Jahreskreis 
05.09.   10.30  Uhr Hl. Amt für Blandine Völker 
 
 
Mittwoch   Mariä Geburt - Fest 
08.09.    17.30 Uhr Rosenkranz in der Pfarrkirche       
 
 
Sonntag   24. Sonntag im Jahreskreis 
12.09.        9.00 Uhr Hl. Amt für Alois und Rosa Grimm und Ludwig Buschauer 
 
 
Mittwoch   Gedächtnis der Schmerzen Mariens 
15.09.    17.30 Uhr Rosenkranz in der Pfarrkirche   
 
 
Sonntag   25. Sonntag im Jahreskreis - TAG DES EUCHARISTISCHEN GEBETS 
19.09.     10.30 Uhr Hl. Amt für die Pfarrgemeinde anschließend Aussetzung des   
    Allerheiligsten 
    Für Gabriele und Gottfried Bils und Tochter Brigitte 
 11.30 - 12.00 Uhr gestaltete Anbetung 
 12.00 - 13.00 Uhr stille Anbetung 
 13.00 - 14.00 Uhr Betstunde 
   14.00 Uhr Feierliche Abschlussandacht     
 
 
Mittwoch   Hl. Mauritius und Gefährten 
22.09.    17.30 Uhr Rosenkranz in der Pfarrkirche   
 
 
Sonntag   26. Sonntag im Jahreskreis 
26.09.     9.00 Uhr PATROZINIUM  der Pfarrkirche - Fest der Erzengel Michael, Gabriel  
    und Rafael 
    Hl. Amt für Reinhard Greßer und Angehörige  
 
    14.00 Uhr Hl. Taufe von Hanna Stangl in der Hauskapelle der Schwestern im Kloster 
 
 
Mittwoch   Hl. Michael, Hl. Gabriel u. Hl. Rafael, Erzengel - Fest 
29.09.    17.30 Uhr Rosenkranz in der Pfarrkirche   
 
 
Pfarrbüro St. Michael u. St. Gertraud 
97845 Neustadt, Megingaudstr. 1, Tel.: 09393 / 530 
Öffnungszeiten: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15.00 – 17.00 Uhr 
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Werbepartner
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Liebe Schwestern und Brüder!

Mit  dem Beginn  des neuen  Schuljahres  
nimmt  auch  das  Leben in den
Gemeinden wieder an Fahrt auf. In der 
Regel kommen wir erholt aus den Som-
merferien und starten mit neuem Schwung 
in die kommenden Monate. In diesem Jahr 
wird der Herbst überschattet sein von vie-
len Sorgen und Bedenken, die die noch 
immer nicht überwundene Pandemie mit 
sich bringt. Es droht eine härtere Abgren-
zung zwischen Geimpften, Genesenen 
und denen, die Bedenken gegen eine Imp-
fung haben. Die Bundestagswahlen im 
September bringen sicher politische Ver-
änderungen mit sich. In der katholischen 
Kirche in Deutschland stehen große Um-
brüche bevor im Blick auf Personal und 
Finanzen.
In unserem Bistum werden im Herbst die 
sog. „Pastoralen Räume“ gegründet. Un-
ser Raum umfasst  dann fast den ehema-
ligen Altlandkreis Lohr und besteht aus 
drei Untergliederungen: 1) Lohr mit den 
Pfarreiengemeinschaften 12 Apostel und 
St. Martin 2) Frammersbach und 3) Stein-
feld. Der Wunsch des Bischofs ist eine 
verstärke Zusammenhang zwischen den 
Gemeinden des jeweiligen Raumes. Es 
ist offensichtlich, dass diese Entwicklung 
ihren Grund in der Personalentwicklung 
und den geringer werdenden finanziellen 
Möglichkeiten des Bistums hat. Im neuen 
Raum werden uns weniger hauptamtliche 

Seelsorgerinnen und Seelsorger zur Ver-
fügung stehen. Das wird sich sehr schnell 
auf das Gottesdienstangebot in den Ge-
meinden auswirken.
Angesichts aller Veränderungen, die auf 
uns zukommen werden, ist meine Haupt-
sorge die Feier der Gottesdienste in den 
Gemeinden. Die verbleibenden Priester, 
Diakone und PastoralassistentInnen kön-
nen nicht einfach noch mehr Gottesdienste 
am Wochenende feiern. Zum einen wer-
den die haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter überlegen 
müssen, ob nicht auch angesichts der Teil-
nehmerzahl eine Reduzierung sinnvoll ist. 
Zum anderen möchte ich anregen, in den 
Gemeinden intensiv Menschen anzuspre-
chen, die fähig sind, als LeiterInnen von 
Wortgottesfeiern Verantwortung zu über-
nehmen. In den Gemeinden, in denen bis-
her schon Wortgottesfeiern von Gemein-
demitgliedern geleitet werden, hat man 
durchwegs positive Erfahrungen gemacht. 
Gerne sind  wir Hauptamtlichen  bereit, 
Interessierte  zu  beraten  und  zu  beglei-
ten.  Ohne  die  Feier des Gottesdienstes 
am Sonntag, selbst  wenn  es  nicht wö-
chentlich  sein  kann, verliert  eine  Ge-
meinde  ihren  innersten  Kern. Daher ist 
es mir ein großes Anliegen, Menschen für 
diese Aufgabe zu befähigen. Ich wünsche 
Ihnen einen guten Start in die neue Schul-
zeit nach dem Ende der Sommerferien.

Sven Johannsen, Pfarrer

Katholische Pfarrgemeinde Neustadt

Vielen Dank für die überaus großzügigen Spenden, die an Mariä Himmelfahrt 
für die Kräutersträußchen eingingen.
Die Summe von 368 € wird je zur Hälfte (184 €) für den Unterhalt unserer 
Kirche und zur Unterstützung der Flutopfer im Ahrtal verwendet. Für die 
Flutopfer kommt noch eine zweckgebundene Privatspende in Höhe von 
160 € hinzu.

Allen Helfern und Spendern ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ und ein “großes 
Dankeschön“.
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sparkasse.mainfranken.de

Nähe
ist einfach.

Wenn man einen Finanz-
partner hat, der einen bei 
finanziellen Wünschen 
auch mal zu Hause per-
sönlich berät.

Werbepartner
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evangelische Pfarrgeimeinde Neustadt

Gottesdienste / Veranstaltungen im September 2021 
Die Gottesdienste finden immer in der Auferstehungskirche Lohr statt (falls nicht anders angegeben) 

 
 
Mi, 01.09.21 18.00 Uhr Bittandacht zur Corona-Pandemie 
 
So, 05.09.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, Pfr. Kelinske 
 
Mi, 08.09.21 18.00 Uhr Bittandacht zur Corona-Pandemie 
 
So, 12.09.21 10.00 Uhr Gottesdienst, Dekan Roth 
  11.30 Uhr Familiengottesdienst 
 
Mi, 15.09.21 18.00 Uhr Bittandacht zur Corona-Pandemie 
 
So, 19.09.21 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Spittler (anschl. Kirchkaffee) 
 
Mi, 22.09.21 18.00 Uhr Vesper - Abendgebet mit Orgelmusik 
 
Sa, 25.09.21 17.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung "Dietrich Bonhoeffer - Leben und Werk",  
    Ulmer-Saal (die Ausstellung ist täglich bis 3.10. geöffnet) 
 
So, 26.09.21 10.00 Uhr Gottesdienst (mit Vorstellung der neuen Präparanden), Pfr. Kelinske 
  11.30 Uhr Tankstelle - der CVJM-Gottesdienst 
 
Di, 28.09.21 14.30 Uhr Dienstagstreff mit Rundgang durch Ausstellung "Dietrich Bonhoeffer“,  
    Ulmer-Saal 
  19.00 Uhr Gemeindeabend: "Mit Bonhoeffer im Gespräch" 
    (Vorlesung, Gedichtbetrachtung, Musik), Ulmer-Saal 
 
Mi, 29.09.21 19.00 Uhr Andacht zu Michaelis, Dekan Roth 
 
Do, 30.09.21 19.00 Uhr Film-Abend: "Die letzte Stufe" (Film über das Leben und Wirken  
    Bonhoeffers), Ulmer-Saal 
 
 
 
Evang.-Luth. Pfarramt   Öffnungszeiten: 
Lohr a.Main     Mo, Di, Do, Fr von 9 bis 12 Uhr 
Dr.-Gustav-Woehrnitz-Weg 6  Tel. 0 93 52 / 87 16 13 
97816 Lohr a.Main     
E-Mail: pfarramt.lohr@elkb.de  www.lohr-evangelisch.de 

eM
ail: print.grafik@

t-online.de



2�

Werbepartner

- Abholmarkt
- Geschenkkörbe
- Weinproben
- Bierseminare

- Festbedarf
- Schankanlagen
- Großhandel
- Gastronomieservice

97816 Lohr a. Main  Tel: (09352) 6013-0 Fax: 6013-26
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Senioren Neustadt

Senioren Neustadt

es ist endlich soweit. 
Seniorentreffen sind wieder möglich!

Wir treffen uns am 
Donnerstag

den 22.07.2021
um 14:00 Uhr

bei schönem Wetter an der Linde, 
mit  Kaffee und Kuchen. 

Wenn es regnet gehen wir ins Pfarrheim. 
Wir werden natürlich die vorgegebenen Regeln beachten. 
Das Seniorenkreisteam ist dann auch vollständig geimpft! 

Wer einen Fahrdienst möchte, bitte Bescheid geben. 
Wir holen euch gerne ab und bringen euch auch wieder nach Hause.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Das Seniorenkreisteam

Für Fahrdienst
Edith Tel. 1253

Gisela, 1432
Birgid, 99813
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Kirchliche Nachrichten Erlach

 
   
Samstag 18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse 
4. Sept. 2021  Zur Danksagung 
  Rita Zehnder und Tochter Petra 
  Familien Strobel und Popp 
  Zur Muttergottes von der immerwährenden Hilfe 
   
Sonntag 9.00 Uhr Messfeier in der Pfarrkirche Neustadt 
12. Sept. 2021   
   
   
  Ewige Anbetung  
Samstag 17.00 Uhr Anbetungsstunde 
18. Sept. 2021 18.00 Uhr Stille Anbetung 
 18.30 Uhr Feierlicher Gottesdienst 
  Maria Langer (JT), Wilfried Langer  

und Dieter Ziemainz 
  Adelheid Wolf (Legat) 
  Rosa und Ludwig Endres und Tochter Priska 
  Für die Lebenden und Verstorbenen der Familie 

Hubert Bils  
   
Samstag 9.00 Uhr Messfeier in der Pfarrkirche Neustadt 
25. Sept. 2021   
   
   
Samstag 18.30 Uhr Erntedankfest 
2. Oktober 2021  Sonntagvorabendmesse 
  Zur Danksagung 
   
   

 
Kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte 

den Ankündigungen in der Kirche oder dem Schaukasten. 
Beachten Sie auch die Gottesdienstordnung der 

Pfarreiengemeinschaft 

 Gottesdienstordnung 
für 

St. Johannes der Täufer, Erlach 
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Aus den Vereinen / FSV

Zusteller für Prospekte(vorsortiert) und Wochenzeitung gesucht  
Verteiltag: Freitag     
Verteilort: Neustadt   
MSD GmbH , Berner Str. 2, 97084 Würzburg 
0931/40694-15 /  peter.haeussler@msd-online.net 
0931/40694-24 / alexander.wilhelm@msd-online.net  

 

„Fit und bewegt“
In der 2. Lebenshälfte

Am Montag, 06. September 2021  beginnen wir wieder mit unserem Kurs 
„fit und bewegt“.  
Das vielseitige Bewegungsprogramm mit und ohne Handgeräte ist für all die geeignet, 
die sich im Alltag körperlich und geistig fit halten möchten.

Nach einem leichten Aufwärmen mit und ohne Musik, helfen Körperwahrnehmungsü-
bungen die eigene Haltung sowie den körperlichen Zustand zu erkennen. Wir schulen 
die Aufmerksamkeit für unsere Körpermitte, um die Grundspannung zu erlernen, die 
die Voraussetzung für die korrekte Durchführung komplexer Kraft¬- und Dehnübungen 
ist. Mit gezielten Übungen stärken und dehnen wir verschiedene Muskelgruppen und 
verbessern dadurch unsere Beweglichkeit. Alle Bewegungsabläufe werden rückenge-
recht ausgeführt, um Fehlbelastung zu vermeiden. Übungen zur Steigerung der Koordi-
nationsfähigkeit, sowie Gleichgewichts- und Beckenbodentraining sind ebenso wichtige 
Bestandteile des Kurses.
Die Stunde lassen wir mit Dehn- und Entspannungsübungen ausklingen.
Ich freue mich auf Ihr Kommen.

Kursleitung:         Ute Stockhausen
Beginn:                  06. September 2021
Wo:                        Turnhalle Neustadt
Wann:                    jeden Montag
Zeit:                    10 Uhr  bis  11 Uhr
Einheiten:           10 Unterrichtseinheiten
Kursgebühr:       Mitglieder beim FSV                50.—Euro
                             Nichtmitglieder beim FSV      60.-- Euro

Anmeldung bei Ute Stockhausen Tel.: 09393 – 993371    oder einfach vorbeischauen!
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Aus den Vereinen / FSV
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Aus den Vereinen /  FSV

Triebweg 14 . 97845 Neustadt

mail@mvm-service.de
www.mvm-service.de

Tel.  09393 / 99 30 100 . Fax 99802

SG FSV Neustadt–Erlach 
/  SV Rodenbach  News       
20.06.2021

Endlich ist es soweit, alle Be-
schränkungen sind aufgehoben und wir 
können sowohl im Freien, als auch in der 
Halle unseren Sport ausüben. Dies ist eine 
große Erleichterung für alle, die die letzten 
Monate nur zu Hause aushalten muss-
ten. Unsere Gymnastikgruppen, Tai Chi, 
Kegler, Ü60-Turngruppe, Karategruppe 
und Volleyballer sind schon wieder im 
Trainingsmodus und freuen sich, aktiv sein 
zu können.
Unsere Fußballer können sowohl einzeln, 
als auch in der Gruppe trainieren. Dies ist 
auch dringend notwendig, im Hinblick auf 
die kommende Saison, die Ende Juli starten 
soll. Leider hat der eine oder andere Spieler 
noch nicht den Weg zurück ins Team gefun-
den. Dies hängt auch mit der sehr langen 
Zwangspause zusammen. Wir hoffen aber, 
dass wir wieder eine schlagkräftige Mann-

schaft stellen können.
Wir wünschen von dieser Stelle viel Erfolg 
für die kommende Spielrunde.

Allgemein:

Unser Biergarten an der Turnhalle 
ist wieder jeden Freitag

von 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr geöffnet. 
Alle Gäste sind herzlich willkommen.

Schon jetzt dürfen wir darauf hinweisen, 
dass wir spätestens im Oktober, sofern dies 
möglich ist, unsere Jahreshauptversamm-
lung durchführen werden. Wir werden den 
Termin und die Programmpunkte recht-
zeitig bekanntgeben. Bis dahin bleiben Sie 
alle gesund.

Text : MB

SG FSV Neustadt-Erlach/
SVRodenbach News
20.08.2021
Der Ball rollt wieder, die ersten 
Spiele wurden durchgeführt und 
wir müssen mit einem dünnen 

Kader zurechtkommen. Die Spiele ende-
ten wie folgt:
SG Rodenbach/Neustadt-Erlach – FC 
Wiesenfeld-Halsbach    0:1
Das Spiel begann ziemlich ausgeglichen. 
Torchancen waren aber auf beiden Seiten 
Mangelware. Durch einen sehr fragwür-
digen Strafstoß gegen unsere Mannschaft 
wurde das Spiel entschieden. Eine glei-
che Situation mit Handspiel wurde vom 
Schiedsrichter nicht geahndet.
SG Rodenbach/Neustadt-Erlach – FV 
Wernfeld                          1:2
Auch bei diesem Spiel zeigte sich die Ab-
schlussschwäche unserer Mannschaft vor 
dem Tor. Die wenigen Chancen wurden 
nicht genutzt. Trotz allem hat die Mann-
schaft gekämpft und wir hoffen auf das 
nächste Spiel.
SV Sendelbach/Steinbach – SG Roden-
bach/Neustadt-Erlach   1:1
Im Derby zeigte sich unsere Mannschaft 
von einer komplett anderen Seite. Einsatz-
willen und Kampf waren hervorragend. 
Nicht zu fassen, dass es am Ende des 
Spieles 1:1 stand. Ein Punkt beim Meister-
schaftsfavoriten, das war Klasse.

Die nächsten Spiele im September:

05.09.2021  15.00 Uhr SG Rodenbach/
Neustadt-Erlach – FSV Zellingen      
Sportplatz Neustadt
12.09.2021  15.00 Uhr BSC Aura – SG 
Rosenbach/Neustadt-Erlach  Sportplatz 
Aura
19.09.2021  15.00 Uhr SG Rodenbach/
Neustadt-Erlach – DJK Wombach     Sport-
platz Rodenbach
26.09.2021  15.00 Uhr FV Stetten-Bins-
feld-Müdesheim – SG Rodenbach/Neu-
stadt-Erlach   Sportgelände Stetten
Wir wünschen unserer Mannschaft viel 
Erfolg für die nächsten Spiele.

Allgemeines:
Am 24.09.2021 um 18.30 Uhr findet die 
Jahreshauptversammlung des FSV in der 
Turnhalle statt.

Programm:
1. Begrüßung
2. Gedenken an verstorbene Mitglieder
3. Ehrung langjährige Mitglieder
4. Bericht Vorstandschaft
5. Kassenbericht
6. Entlastung Kassenwart
7. Berichte Abteilungen
8. Entlastung Vorstandschaft
9. Neuwahlen Vorstandschaft
10. Wünsche, Anträge, Sonstiges
Text : MB



2�

Werbepartner


